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 Veröffentlicht am 14.04.1994

Norm

ASVG §342 Abs2

Rechtssatz

Leistungen, die im Zeitpunkt der grundsätzlichen Einigung über die Positionen der Honorarordnung auf Kosten des

Krankenversicherungsträgers nicht zu erbringen waren, die jedoch später Gegenstand des Kataloges der Leistungen

wurden, auf die die Versicherten gegenüber dem Versicherungsträger Anspruch haben, sind, sofern sie in ihrem

Umfang und ihrer Qualität den Leistungen entsprechen, für die Sondertarife vorgesehen sind, nicht Gegenstand des

Gesamtvertrages und damit auch nicht Gegenstand der aus diesem er7ießenden Behandlungsp7icht der

Vertragsärzte.
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